
 

 

 

 

 

Seminar Schulverwaltungsrecht 

 

Referentin:   RA‘in Magdalena Schäfer 

Termin:   19. Januar 2017 

Veranstalter: Verband Deutscher Privatschulen Hessen e.V. 

Anmeldung:  http://www.privatschulen-hessen.de/seminare.html 

 

 

Der Schulträger ist als Betreiber einer Schule in einen umfassenden Rechte- und 

Pflichtenkanon eingebunden. Darüber hinaus wird der Schulbetrieb zu einem er-

heblichen Teil durch Verwaltunsverfahren durchgeführt und determiniert. Kennt-

nisse des Schulverwaltungsrechts sind deshalb für den Träger unerlässlich. 

Welche Rechte hat der Schulträger gegenüber der Behörde? Ist das Schreiben der 

Behörde ein Verwaltungsakt oder eine bloße Mitteilung? Wie gehe ich gegen eine 

Entscheidung der Behörde vor? Welche Fristen müssen eingehalten werden und 

welche Rechtsmittel sind statthaft? Wann handelt der Schulträger selbst als Be-

hörde und wann stellt das eigene Handeln einen Verwaltungsakt dar? 

Das Seminar wird Ihnen diese Fragen beantworten und darüber hinaus die rele-

vanten Themen des Schulverwaltungsrechts aus Sicht des Trägers behandeln. 

 

Themenschwerpunkte im Überblick: 

 

I. Schulträger als Verfahrensbeteiligte  

a) Allgemeine Verfahrensbeschreibung  

b) Auskunft und Beratung  

c) Akteneinsicht, Rechtliches Gehör  

d) Bescheid oder Mitteilung?  

e) Fristen, Abschlussfristen, Notfristen  

f) Fristversäumnis, Wiedereinsetzung  

g) Rechtsmittel 

h) Rücknahme, Widerruf  



 

 

 

 

 

II.  Schulträger als Behörde  

a) Beliehene Unternehmer  

b) Verwaltungsakte: Aufnahme, Versetzung, Prüfung, Abschluss  

c) Bescheiderteilung  

d) Rechtsmittelbelehrung  

e) Widerspruchverfahren  

f) Abhilfebescheid  

g) Zurückweisung des Widerspruchs  

h) Klageverfahren  

 


